
Sollten mehrere Kinder betroffen sein, tragen Sie bitte die vollständigen Angaben (Name, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Registernummer) der weiteren Kinder auf der Rückseite dieses Fragebogens ein (Formlos). 

 

 
 
 
 
 
 

Antrag auf Berichtigung/Fortschreibung eines Geburtseintrags    
(§§ 27 & 47 ff. PStG) 

 
 
 

Zuständigkeit nach Anfangsbuchstaben des Familiennamens der Kindesmutter: 
 
A–K: Maamar Otmane – 0781-82-2482 – maamar.otmane@offenburg.de 
 
L–Z: Beate Kaufmann –  0781-82-2343 – beate.kaufmann@offenburg.de 
 
 
Telefonnummer: _____________________________________________________ 
 
E-Mail: _____________________________________________________________ 

 
1. Angaben zum Kind   aktuell   Berichtigung 
 

 
Im Geburtseintrag befindet sich der Zusatz „Namensführung nicht nachgewiesen“ 

 
 

 

 
 

Familienname des Kindes   

Vorname/n:   

Ggf. Geburtsname:   

Geburtsort/-Land:   

Geburtsdatum:   

Anschrift Hauptwohnsitz:  

 

 

 

Register-Nr. (falls bekannt):   

Eingangsdatum: 



Elternteil 1 (Mutter)    aktuell   Berichtigung 
 

Familienname:   

Vorname/n:   

Ggf. Geburtsname:   

Geburtsort/-Land:   

Geburtsdatum:   

Staatsangehörigkeit:    

Anschrift Hauptwohnsitz:   

 
Im Geburtseintrag befindet sich der Zusatz „Identität nicht nachgewiesen“ 
 

 

Elternteil 2 (Vater)   aktuell   Berichtigung 

 

Familienname:   

Vorname/n:   

Ggf. Geburtsname:   

Geburtsort/-Land:   

Geburtsdatum:   

Staatsangehörigkeit:    

Anschrift Hauptwohnsitz:   

 
Im Geburtseintrag befindet sich der Zusatz „Identität nicht nachgewiesen“ 
 

2. Unterlagen  

  
Alle Unterlagen sind im Original vorzulegen und – sofern sie nicht in deutscher Spra-

che ausgestellt sind – durch einen in Deutschland gerichtlich vereidigten Urkunden-

übersetzer zu übersetzen (siehe www.justiz-dolmetscher.de). Welche Unterlagen im 

Einzelfall erforderlich sind, wird nach Prüfung des Antrags mitgeteilt. Diesem Antrag 

ist in jedem Fall eine Kopie eines Reisepasses des/der Antragstellenden beizu-

fügen. 

http://www.justiz-dolmetscher.de/
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Eine Geburtsurkunde kann nur ausgestellt werden, wenn die Identität der Eltern zweifelsfrei nachgewiesen ist. 

 

6. Gebühren 

* Bitte beachten Sie, dass bei einer Überprüfung der Unterlagen durch die zuständige deutsche Botschaft im je-

weiligen Heimatstaat zusätzlich weitere Gebühren anfallen können. 

 
 

Ort, Datum: __________________________ 
 
 
Unterschrift: 
 
__________________________    _________________________ 
 Elternteil 1        Elternteil 2 
 
 
 

Leistung Gebühr 

Erstellung Niederschrift /Berichtigungsantrag 

oder Fortschreibung  

65 € 

Veranlassung Urkundenüberprüfung *  

Berichtigung Personenstandseintrag 25 € je Kind 

Neue Geburtsurkunde 20 € je Kind 


